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Mängelansprüche

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt
der Abnahme frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur
Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte Be-
schaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. lst
die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der Ab-
nahme frei von Sachmängeln,
1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte,

sonst
2. für die gewöhnliche Venarendung eignet und eine Beschaffenheit auf-

weist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Auftrag-
geber nach der Art der Leistung erwarten kann.

Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als ver-
einbarte Beschaffenheit, soweit nicht Abweichungen nach der Verkehrs-
sitte als bedeutungslos anzusehen sind. Dies gilt auch für Proben, die erst
nach Vertragsabschluss als solche anerkannt sind.

lst ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf
Anordnungen des Auftraggebers, auf die von diesem gelieferten oder vor-
geschriebenen Stoffe oder Bauteile oder die Beschaffenheit der Vorleis-
tung eines anderen Unternehmers, haftet der Auftragnehmer, es sei denn,
er hat die ihm nach $ 4 Absatz 3 obliegende Mitteilung gemacht.

1. lst für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart,
so beträgt sie für Bauwerke 4 Jahre, für andere Werke, deren Erfolg in der
Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht, und für die
vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend
von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für feuerberührte und abgasdäm-
mende Teile von industriellen Feuerungsanlagen 1 Jahr.

August 2010
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